
 

Nr. 2024/462 04.01.2024 

Vorlage Az: 062.30; 022.31 
 Sachbearbeiter: Carina Kroll 
 

Beratungsabfolge: Datum: Sitzungsart: 

Entscheidung im Gemeinderat  24.01.2024 öffentlich 

 
 
Beschluss über die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses anlässlich der 
Kommunalwahlen am 09.06.2024 
 
Beschlussvorschlag: 
Als Mitglieder des Gemeindewahlausschusses werden berufen: 
 

 Vorsitzender:     Bürgermeister Stefan Benker (kraft Gesetzes)  
 stv. Vorsitzender:    Erster Beigeordneter Manfred Müller (kraft Gesetzes) 

 
 Beisitzerin 1 (FWV)*:    Frau Heidrun Rabus 
 stv. Beisitzer 1 (ABG):    Herr Manfred Reinold 
 Beisitzer 2 (CDU):    Herr Helmut Beck 
 stv. Beisitzer 2 (FDP):    N.N.** 
 Beisitzer 3 (GRÜNE):    N.N.** 
 stv. Beisitzer 3 (SPD):    Herr Martin Blanz 
 Schriftführerin :    Frau Carina Kroll 
 stv. Schriftführerin:    Frau Carmen Hirsch 

 
*Gleichzeitig 2. stv. Vorsitzende des GWA – Nachrückerin 
** Beratung und Festlegung im Rahmen der Gemeinderatssitzung 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

 Ja  Nein       

Im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel: 

      

Überschreitung: 

 Ja  Nein 

Investitionsauftrag / Kostenstelle: 

      

Finanzierungsvorschlag: 

      

Geschätzter jährlicher Aufwand: 

 Ja  Nein       

 

 Abschreibungen       € 

 Personal- / Sachaufwand       € 

 
 
 
Sachvortrag und Begründung: 
Am 09.06.2024 finden die Kommunalwahlen statt. Das Kommunalwahlgesetz (KomWG) sieht im Zu-
sammenhang von Kommunalwahlen die Bildung eines Gemeindewahlausschusses (GWA) vor. Dieser 
wird gemäß § 11 Abs. 2 S. 2 KomWG durch den Gemeinderat gewählt. Dem GWA obliegt nach 
§ 11 Abs. 1 KomWG i.V. m. § 46 Abs. 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) die Leitung der Gemeinde-
wahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses. Bei der Kreistagswahl und der Regionalwahl leitet 
er die Durchführung der Wahlen innerhalb der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung der Wahlergeb-
nisse mit.  
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Nach § 11 Abs. 2 KomWG besteht der GWA aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens 
zwei Beisitzern. Der Gemeinderat wählt die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl aus den Wahl-
berechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, 
wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus 
den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. Für den Fall, dass bei einer sonstigen Verhinderung 
des Bürgermeisters auch alle seine Stellvertreter verhindert sind, kann der Gemeinderat einen oder 
mehrere stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses aus den Wahlberechtigten und 
Gemeindebediensteten wählen.  
 
Wahlbewerber und Vertrauensleute von Wahlvorschlägen können nicht zu Mitgliedern des Gemeinde-
wahlausschusses berufen werden. Gemäß § 15 KomWG dürfen die Mitglieder des Gemeindewahlaus-
schusses nicht gleichzeitig in einem anderen Wahlorgan tätig sein. Eine Tätigkeit als Mitglied des Ge-
meindewahlausschusses bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in einem Wahlvorstand eines Wahlbezirks ist 
also nicht möglich. 
 
Der Gemeindewahlausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und die 
Hälfte der Beisitzer oder Stellvertreter, mindestens jedoch zwei Beisitzer oder Stellvertreter anwesend 
sind. Im Übrigen gelten für den Geschäftsgang und die Beschlussfassung die Vorschriften für den Ge-
meinderat entsprechend. Der Bürgermeister bestellt den Schriftführer und die erforderlichen Hilfskräfte. 
 
Wie bereits bei der Bürgermeisterwahl praktiziert, möchten wir unter Berücksichtigung aller sechs im 
Gremium vertretenen Fraktionen drei Beisitzer und drei Stellvertreter gem. Vorschläge der Fraktionen 
als Mitglieder in den Gemeindewahlausschuss berufen. Die Reihenfolge ergibt sich – wie bisher - nach 
den jeweiligen Ergebnissen der Kommunalwahl. 
 
Es wird angeregt, den Gemeindewahlausschuss, gemäß Vorschlag der Fraktionen des Gemeinderates, 
zu besetzen. Hinweis: Da zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nicht von allen Fraktionen Vorschläge 
eingingen, werden die offenen Positionen in der Sitzung beraten: 
 

 Vorsitzender:     Bürgermeister Stefan Benker (kraft Gesetzes)  
 stv. Vorsitzender:    Erster Beigeordneter Manfred Müller (kraft Gesetzes) 

 
 Beisitzerin 1 (FWV)*:    Frau Heidrun Rabus 
 stv. Beisitzer 1 (ABG):    Herr Manfred Reinold 
 Beisitzer 2 (CDU):    Herr Helmut Beck 
 stv. Beisitzer 2 (FDP):    N.N.** 
 Beisitzer 3 (GRÜNE):    N.N.** 
 stv. Beisitzer 3 (SPD):    Herr Martin Blanz 
 Schriftführerin :    Frau Carina Kroll 
 stv. Schriftführerin:    Frau Carmen Hirsch 

 
*Gleichzeitig 2. stv. Vorsitzende des GWA – Nachrückerin 
** Beratung und Festlegung im Rahmen der Gemeinderatssitzung 
 

Zur Information wird noch auf die nächsten Termine im Zusammenhang mit der Gemeinderatswahl wie 
folgt verwiesen: 
 
Donnerstag, 08.02.2024: 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahlen und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Freitag, 09.02.2024 (0:00 Uhr): 
Beginn der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl 
 
Donnerstag, 28.03.2024 (18:00 Uhr): 
Ende der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge für die Gemeinderatswahl  
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